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§ 22 FGG 2019
Informationsaustausch

 FGG 2019 - Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.06.2021

(1) Die Verp ichteten haben über Systeme zu verfügen, die es ihnen ermöglichen, über sichere Kommunikationskanäle

und auf eine Art und Weise, die die vertrauliche Behandlung der Anfragen sicherstellt, auf Anfragen der

Geldwäschemeldestelle oder der FMA, die diesen zur Verhinderung oder Verfolgung von Geldwäscherei oder

Terrorismus nanzierung erforderlich erscheinen, vollständig und rasch Auskunft darüber zu geben, ob sie mit

bestimmten Personen eine Geschäftsbeziehung unterhalten oder während eines Zeitraums von fünf Jahren vor der

Anfrage unterhalten haben, sowie über die Art dieser Geschäftsbeziehung.

(2) Verp ichtete dürfen in Fällen, die sich auf denselben Kunden oder dieselbe Transaktion beziehen, an der zwei oder

mehr Verp ichtete beteiligt sind, Informationen austauschen, wenn dies für die Zwecke der Verhinderung der

Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung angemessen und erforderlich ist; dies gilt auch für

1. Kredit- und Finanzinstitute gemäß Art. 3 Z 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 mit Sitz in einem anderen

Mitgliedstaat, welche nicht ausschließlich über eine Berechtigung für die Durchführung des

Wechselstubengeschäfts verfügen und

2. Art. 3 Z 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 entsprechenden Verp ichteten mit Sitz in einem Drittland, in dem der

Richtlinie (EU) 2015/849 gleichwertige Anforderungen gelten, wenn diese Verp ichteten gleichwertigen

Verpflichtungen in Bezug auf das Berufsgeheimnis und den Schutz personenbezogener Daten unterliegen.

Die ausgetauschten Informationen dürfen ausschließlich für die Zwecke der Verhinderung der Geldwäscherei und der

Terrorismusfinanzierung verwendet werden.
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